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Der neue Schweizerische Republikaner.

Montag, denAugust 1801. Sechstes Quartal. Den iz Fructidor IX.

Ca »lt 0 n al-Or g a nisati 0 llsen t w u r fe
so wie dieselben vött den Cantonstagsat-
zungen angenommen und der Negierung
eingesandt worden.

(In vollständigem Auszuge.)
' II.

Canton U n t e r w a l d e n.

(Aiigenommcn von der Cantonstagsatzmig zu Sarnen,
ain iltcn August 1301.)

E itt t h e iiu ng. Der Canton ist in zwey Theile

abgetheilt : O b w ald oder Bezirk Sarnen, und Nid
dem Wald, oder Bezirk Stanß. — Stanß hat

7 Pfarreyen: Stanß, Buchs Wolfcnfchicssen, Beg-

genried-, Hergiswyl, Ammälten, und Engelberg. —
Sarnen hat 6 Pfarrcyen : Sarnen, Kernß, Saxlen,

Attnacht, Gißwyl und Lungern. Ein Bezirk soll den

Hauptort Jahre haben; der Représentant aber auf
die helvetische Tagsatzung soll aus dem andern Bezirk
durch den dreyfachen Rath eben dieses Bezirks ernennt

werden.

Politischer Stand der Burger. Um

das Bürgerrecht des Cantons zu gemessen, soll einer

helvetischer Bürger seyn Heymaths. und Wohlver-
Haltensschcin von io Jahren her vorweisen; er soll dem

Bezirk eine seinen Umständen angemessene Hinterlage

geben. Der Bczirksralh entscheidet über die Annahme.

W äh b a r keit sb edi n ge. Der Ortsbürger

soll das geftzliche Alter und ein Eigenthum oder einen

Broderwerb haben. Er soll ein Vermögen besitzen im

Falk einer Abgabe, von den Bezirksstcllen 10 Kreutzer,

von den Cantonsstellen,20 Kreutzer, von den Natio-
ualsteken Kreutzer bezahlen zu können.

Cantonsautoritäten: Sie sind folgende:

r. G e m ein d s r a th. Er besteht aus den Bezirks-

rathen der Gemeinde, mit Zuzug der wirklichen Kirch-

meyer, Kirchenvögt, Gemeiudsstkelmeister und Theilen-

vögt. — Er besorgt die kirchliche ökonomische Ver-
waltung; er erlaubt Sreuren anzulegen; er schlägt
die Vögte dem Gerichte vor, entläßt sie, nimt ihre
Rechnungen ab u. s. w.; er vollzieht die Verfügun-
gen des Bczirksralhs über Vogts- Wittwen-und Wai-
sensachen; er bestraft die vom Bczirksralh an ihn ge-
wiesenen geringen Vergehen; er macht die Feuer-Bäch-
und Brunnenanstaltc» ; er ernamset die Pfandschätzer
und den Gcmeindschrecher; er vollzieht die Unterrichts«
Verfügungen.

2. Bezirk sr ath. Er besteht in jedem Bezirk
au< einem Landammann, i Statthairer, 1 Bezirks-
Seckelmeister, i Bau - und Straßherr und i Wai-
senvogt. Zu diesen 5 Gliedern von Amtswegen, kom«

men g; Vezirksräthe auf die. Gemeinden vertheilt
(Beamte: 1 Landschreibcr, i Landweibel und i Lau-
fer). —> Ihm steht zu die Zuchwolizcy; er erlaubt
Sleuren für die Armen anzulegen; er macht Verfü-
gungen in Vogt- Wittwen- und ÄZaisemachen. Er
ernamset den Armenlcutenvogt, die Bezirkswaldvögte,
die Einzieher der inneren Steuren, den Stammbuch-
Verwalter, den Sanitätsrath, die Landbötte und die

Sinner. Er ernamset die vier gewöhnlichen Commißio,
neu, als des Unterrichts, der Ockonomie, der Bau,
Wald und Strassen und der Waisen; Er schlägt dem

Cantonsrath Gegenstände vor, welche den allgemeinen
Canton betreffen mögen; Er verweiset geringe Verge,
hen zur Züchtigung an den Gemeindrath; Er verfügt
über Jahrmärkte, Fisch- und Schifferordnungen und
Freyschicssen; Er bestimmt die Hintcrlag neuer Bur.
ger und ihr Einzuggeld; Er ratisicirt die Bezirksrech-

nnngen; Er trist Verfügungen für Errichtung der

Gültbriefe.

Cantonsrath. Er besteht aus i Landam-

mann, i Statthalter, i Seckelmeister und 7 Räthen
aus jedem Bezirk (also 20 Mitglieder). — Er verjam-
melt sich im Hauptorte, so oft er wegen Geschäften
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von der Regierung, von einem andern Canton oder

Bezirksrath dazu aufgelodert wird. — Es steht ihm zu:
die Erhebung und Vertheilung der äussern Grundab-

gäbe; Die Festsitzung der Cantonsbedürfnisse und der

Mittel dieselben durch Ortsanlagen zu befriedigen;

Er entscheidet, ob man sich gegen den Senat zu be-

klagen habe, und kann eine Tagfatzung verlangen und

dazu einwilligen; Er entscheidet ob man ein allgemci-
nes Nationalgesetz annehmen wolle oder nicht; ob die

Klage eines andern Cantons gegen den Senat könne

unlerstüzt werden; ob man einige Veränderung der

Cantonsverfassung vorschlagen wolle oder nicht; Er
macht die gleichförmige Verfügung über Bott, Ver-
bolt und Arresterlheilung ; Er bestimmt die Anzahl der

Mitglieder der vier oben erwähnte» Eommißionen und

deren Verrichtungen.
W a hlmeth ode. Eindre yfacher Rath be-

steht in icdem Bezirk aus 114 Mitgliedern. Nemlich
jede Gemeinde giebt annoch dem Bezirksrath 2 Mit»
glicder zu, desgleichen den Bezirksrälhen so amtswegen

darin sind. Er hat zu ernamsin: die Representanien

auf die allgemeine helvetische Tagfatzung des betreffen-

den Bezirks, die 5 Vorgesezten des Bezirks, den Can-

tonsrakh, die Canzlcy und Amtsieute.
Alle geistliche Pfründen und Kirchenbedtcnungen wer-

den nach alter Uebung und habenden Rechten erwählt

werden. — Diejenigen welche eine Stelle von der

Eentralregierung erhalten, sollen so lange ffe diese be.

kleiden, von allen Aemtern uà Rathsplätzen des Can-

tsns ausgeschlossen seyn. — Alle 2 Jahre sollen aus

dem Bezirksrath 8 Glieder austrelen; der Landam-

mann und Statthalter nach 2 der Seckelmeister und

übrige Amtsieute nach 6 Iahren: Sie sind wieder

wählbar.

Besoldungen. In Erwägung, daß die ehe.

mals oberkcitliche Capitalien, welche' etwas zu einiger

Erleichterung die Staatsadgaben zu bestreiken, beylru-

gen, dermalen eine andere Bestimmung von der Re-

gierung erhalten haben; in Erwägung, daß unser Can-

ton keine Domainen, Zehnden und Bodenzinse besizt —
hingegen alle ehmaligen Beschwerden und auch neue

zu ertragen hat, so findet man sich ausser Stand, den

Beamten und Räthen eine Besoldung zu bestimmen,
und andere unauswelchliche Abgaben zu bestreiken, wenn
nicht von der Regierung eine Quelle dazu aiigcwie.
sin wird.

B e m e r k n n g. Die Gcmeinds - Bezirks, und Can-

tons Räthe sollen in ihren Verrichtungen nach den

Landgesitzen, laut beydseitigen Articuibüchern, und g»?
ter Uebung richten, auch alle Landsgesitze in ihre»
Kräften verbleiben, in so fern solche den neuen Gest:,
zen und Beschlüssen nicht widersprechen.

Gesetzgebender Rath, 2s. Juli.
Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Cvn»
stilutwns CSmmißlon gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath glaubte seinen Ver»
pflichlungen genug zu thun, Ihnen B. G. mit «einer

Botschaft vom iz. Juli, die ihm aus der Landschaft
March und von der Munizipalitàt m Schwytz zuge-
kommenen Petitionen in Abficht auf die Wiedervercini»
gung jener Landschaft mit dem künftigen Cant. Schwytz
zugesandt und Ihren Entscheid, in die Petitionen nicht
nicht cinzulreklc.n, gehörigen Orts so bekannt gemacht
zu haben, wie er ihm durch Ihren Prolocollauszug
vom -6. Juli mitgelhcilt wurde. Nun hall sich der

Vollz. Rath ebenfalls verbunden, Ihnen B.G. deylie-
geudes Schreiben des Reg. Statthalters vom Canton
Waldstättcn einzusenden, worinn dieser Beamtete, dem
die Vollziehung der Besitze und Handhabung der öffenl-
lichen Ruhe und Ordnung aufgetragen ist, seine Be»
sorgnisse äussert, als mögte die allgemeine Gährnng
über die Abweichungen^von dem gesetzlich promulgiclen
VerfassungScnlwurfe, in Hinficht auf die Vcrschmähle»,
rung des C. Schwytz, die schlimmsten Folgen befürch-
ten lassen ; zu dessen Anwendung eruin die Unterstützung,
der Regierung ansucht und zu weichem Ende die Mu»
nizipalität von Schwytz ihre Vorstellungen bey Ihnen
B. G. wiederholen wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz»
Cvmmißion gewiesen;

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
einliegend das Resultat von der über verschiedene abge»

rissene, zum Nationalgut Gachnang, Cench. Thurgau,
gehörigen Besitzungen, abgehaltenen Versteigerung. So
wenig der Vollz. Rath den samethaftcn Verkauf derstl«
ben um den angeborenen Steigerungspreis genchmigen
kann, so vortheilhaft hingegen scheint ihm der anq?»

botene, m 5cn Beylagen enthaltene Separatkauf des

B. Grenter zu seyn. Und da desselben Genehmigung
auch von der Verm. Kammer und dem Finanzminjste»
cium angerochen wird, so trägt der Vollz. Rath kein

Bedenken, Sie B. G. .einzuladen, diesen Separatver»
kauf, wenn er Ihren Beyfall erhält, zu raustàm
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